
557 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (538 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Verfas­
sungsgerichtshofgesetz 1953 neuerlich abge-

ändert wird. 
Der Finanz- und Budgetausschuß hat in seiner 

Sitzung am 19. November 1964 die Frage er­
örtert, ob die vorliegende Regierungsvorlage 
vom Verfassungsausschuß des Nationalrates vor­
zuberaten wäre. Der Gesetzentwurf hat zwar eine 
pensionsrechtliche Regelung zum Gegenstand, was 
für die Zuständigkeit des Finanz- und Budget­
ausschusses zur Vorberatung sprechen würde. Tm 

Gabriele 
Berichterstatter 

Hinblick darauf jedoch, daß durch den Gesetz­
entwurf das Verfassungsgerichtshofgesetz abge­
ändert wird und mit der Vollziehung das Bun­
deskanzleramt betraut ist, hat der Finanz- und 
Budgetausschuß einstimmig seiner Meinung Aus­
druck verliehen, daß die Vorlage nicht vom 
Finanz- und Budgetausschuß, sondern vom Ver­
fassungsausschuß vorzuberaten wäre. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt den 
An t rag, der Nationalrat wolle diesen Be­
richt zustimmend zur Kenntnis nehmen. 

Wien" am 19. November 1964 

Prinke 
Obmannstellvertreter 
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